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Bürzel und der verlorene Reissnagel ^Wer sucht der findet

Dr. LÖH?
Wird es das einmal geben?
AIs ein Beitrag zur immer strittiger

werdenden Frage, ob irgendwelcher
notwendiger Zusammenhang zwischen
Intelligenz und Doktorgrad bestehe,
diene folgende Bemerkung aus einem
Urteil des Aargauischen Obergerichts

gegen einen Doktor und
Bezirksgerichtsschreiber, der anonyme Gemeinheiten

veranlasst hatte: Das Obergericht

sah nämlich von einer Freiheitsstrafe

ab, weil es aus der ganzen
Aktenlage den Eindruck gewonnen hat,
«dass es dem Beklagten Dr dem
Urheber und Anstifter der falschen

Anklage, wegen offensichtlicher
mangelnder Intelligenz an der nötigen
Einsicht in das Verwerfliche seiner
Handlungsweise fehlt.» T.

Möchte bemerken, dass der kühne
Verfasser dieser Glosse selber Dr. ist, woraus
eindeutig hervorgeht, dass der Titel noch
nichts beweist. Beau
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